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nungssteuer von 12 Prozent ersetzt; die Bundesgesetzgebung be-
stimmt die Art der Verteilung auf die Kantone.

1 4

1 Die in den Ziffern I und Il genannten Bestimmungen treten riick-
wirkend auf den 1.Januar 1971 in Kraft. Auf W ehrsteuerforde-
rungen fiir das Jahr 1971, die vor Erwahrung dieses Beschlusses
fillig geworden sind, finden indessen die bis zum 31. Dezember
1970 geltenden Bestimmungen Anwendung; vorbehalten bleiben
Riickforderungsanspriiche gemdss Ziffer 11 Artikel 8 Absatz 5.

2 Die in Ziffer I1I genannte Bestimmung tritt am 1. Januar 1972 in
Kraft.

V

1 Dieser Beschluss ist der Abstimmung des Volkes und der Stinde zu
unterbreiten.

* Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

Der neue Verfassungsartikel iiber den Umweltschutz

Die Technik hat die Fiille an Giitern in unserem Jahrhundert
hervorgebracht. Jede technische Neuerung wurde gepriesen, und
lange Zeit ist die Technik als eigentliche Verkorperung des Fort-
schritts bewundert worden. In den letzten Jahren hat sich bei den
Menschen der Industrielinder ein Gesinnungswandel eingestellt.
Heute sind viele Menschen nicht mehr gewillt, den Fortschritt der
Technik mit dem Fortschritt schlechthin gleichzustellen. Die Schat-
tenseiten der Technik sind ins Volksbewusstsein eingetreten.

Das neue Verhiltnis des Menschen zur Technik ist wohl dadurch
zustandegekommen, dass die Technik auf allen Sachgebieten immer
mehr zur Perfektion und zum Uebermass dringt. Die Technik fragt
nicht danach, welches Mass und Tempo an technischer Expansion
dem Menschen noch zutriglich ist. Der modernen Technik sind im
Grundsatz Kénnen und Diirfen eins, was technisch moglich ist, wird
auch ausgefiihrt, sei dies nun fiir die Umwelt gut oder schadlich.
Ausschlaggebend ist die rationellste Ausniitzzungsmoglichkeit, die
dann oft auch zu schidlichen oder listigen Einwirkungen fiir die
Umwelt fiihrten. Dabei ist die Wirtschaft diesbeziiglich recht sorg-
los mit den natiirlichen Elementen wie Luft, Wasser, Boden und
Licht umgegangen und hat diese Lebenselemente einfach als unent-
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seltlich betrachtet, so dass zur Behebung von entstandenen Schiden
die Bevolkerung oder das Gemeinwesen diese Kosten als sogenannte
cexternal costs» tragen musste. So ist heute ein Zustand eingetreten,
der von Herbert Liithi in seiner Betrachtung iiber die «<Mathemati-
sierung der Sozialwissenschaften» mit Recht so umschrieben wird,
dass die wirklichen Knappheiten der sogenannten Wohlstandsgesell-
schaft heute ganz anderswo liegen als im Bereiche der Giiterversor-
cung, nimlich im Bereiche der natiirlichen Lebenselemente. Er fol-
gert daraus, dass eben das, was bis anhin von der Wirtschaft als gra-
tis betrachtet wurde, wie Luft, Licht, Wasser usw., inskiinftig auch
von der Technik wie ihre Investitionen in Maschinen und For-
schung bezahlt werden miisse. Prof. Oftinger vertritt die Auffassung,
dass die Technik ebenso viel Miithe und Kosten aufwenden sollte,
um Storungen der Umwelt zu vermeiden, wie dafiir, ihre unmittel-
baren technischen oder wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Bei
einer technischen Schépfung sind die Abwehrmittel gegen solche
Stérungen zum vornherein mitzuplanen und in konstruktiver und
wirtschaftlicher Hinsicht in Rechnung zu stellen. Diese Umstellung
vom bisherigen Niitzlichkeits- und Profitdenken in Wirtschaft und
Technik auf eine Inrechnungstellung der negativen Auswirkungen
und deren Ausschliessung durch eigene zusitzliche Aufwendungen
und Kosten ist die Hauptforderung, die heute der Umweltschutz
von unserer Industrie und Wirtschaft fordert, und die der Gesetzge-
ber mit seiner Gesetzgebung durchsetzen muss.

Ein Blick auf den Umweltschutz in der Schweiz zeigt, dass auf
einzelnen Teilgebieten bereits wertvolle Vorarbeit geleistet worden
ist. So kann auf dem Gebiet des Gewiisserschutzes seit Inkrafttreten
des betreffenden Gesetzes 1955 ein beachtlicher Anfangserfolg in
der Bekidmpfung der Gewdsserverschmutzung gebucht werden.
Rund dreihundert Reinigungswerke fiir iiber vierhundert Gemein-
den stehen heute im Betrieb oder Bau, so dass rund 60 Prozent der
Bevolkerung und der Industriegebiete der Abwasserreinigung ange-
«chlossen sind. Dies hindert nicht, dass die Abwasserreinigungsanla-
gen leider noch sehr ungleich auf unser Land verteilt sind und ge-
rade in unserem siidlichen Ferienkanton Tessin beispielsweise sehr
bedenkliche Zustinde herrschen. Letzten Sommer zeigte der Luga-
nersee an iiber 70 Messtellen in 30 Metern Entfernung vom Ufer,
also in den eigentlichen Badezonen, eine Verschmutzung mit
Kolibazillen (Fikalienriickstinde), die dieses Badewasser in die
Kategorien «gefihrlich» oder «nicht ratsam» verwies. Wie die Un-
tersuchungen von Prof. Gygax vom Institut fiir Hygiene und Mikro-
biologie an der Universitit Bern ebenfalls im vergangenen Sommer
im Langensee bei Locarno ergaben, bewegte sich der Gehalt pro
Milliliter Wasser auf 16 — 30 000 krankheitserregende Keime. Kom-
mentar von Prof. Gygax: « Wer sich in solchem Wasser badet, be-
gibt sich in Lebensgefahr.»
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Auch bei der Lirmbekimpfung bemiihte man sich um eine Besse-
rung, wenn auch die Erfolge auf diesem Gebiet noch viel weniger
«ohrenfillig» geworden sind. Die Massnahmen zur Bekimpfung des
Verkehrslirms haben sich durch die lawinenartige Zunahme des
Verkehrs fiir den Liarmgeplagten praktisch iiberhaupt nicht ausge-
wirkt, und auf dem Sektor Baulirm ist trotz vereinzelten Vorkeh-
ren der Behorden zur Reduktion dieses Lirms durch die stark ange-
stiegene Bautitigkeit keine Besserung eingetreten.Fiir einen ver-
mehrten Schallschutz in den Wohnungen fehlen schlicht und ein-
fach die gesetzlichen Grundlagen. Das Baugewerbe hat hier, obwohl
ein wirksamer Schallschutz in Wohnungen auf héchstens 1,5 Pro-
zent der Bausumme zu stehen kime, von sich aus auf jede freiwil-
lige Mithilfe zur Bekiampfung des Larms verzichtet.

Die Bekimpfung der Luftverschmutzung steht bei uns in der
Schweiz vollends in den Kinderschuhen. Wohl sei zugegeben, dass
die Luftverschmutzung in unserem Lande auch noch nicht das Aus-
mass erreicht hat wie in verschiedenen andern Industriestaaten. So
musste man in der Schweiz noch nie Smog-Alarm geben wie in
Tokio im vergangenen Jahr an 154 Tagen. «Smog» ist bekanntlich
die Zusammensetzung der beiden Worter Smoke und Fog, also
Rauch und Nebel, was deutlich die Luftverschmutzung auf englisch
umschreibt. Solche Dunstglocken bilden sich jeweils iiber Industrie-
gebieten bei inverser Schichtung der Luft. In Amerika wurde er-
rechnet, dass die dortigen 97 Millionen Autos zusammen mit den In-
dustrieanlagen und Oelheizungen, die gewaltige Menge an Kohlen-
oxyd und Schwefeldioxyd ausstossen, fast doppelt soviel Sauerstoff
konsumieren, wie sich in der gleichen Zeit auf dem Gebiet der USA
neu bilden kann. Ohne die Windstromungen, die neuen Sauerstoff
von den Weltmeeren heranfithren, miissten die USA schon heute er-
sticken. Es sind wohl auch diese warnenden Beispiele und die ern-
sten Mahnungen der Wissenschafter, die unsere Bevolkerung in
letzter Zeit in Sachen Luftverschmutzung «feinnasiger» haben wer-
den lassen. In dieser Beziehung darf auf die Verwerfung der Diesel-
bus-Vorlage in der Stadt Bern hingewiesen werden, die ganz offen-
sichtlich zeigt, dass der Berner — und sicher auch jeder andere
Schweizer — fiir die Bekampfung der Luftverschmutzung einsteht
und auch bereit ist, sich gute und frische Luft etwas kosten zu las-
sen.

Der neue Verfassungsartikel 24 septies iiber den Umweltschutz
kommt deshalb keinen Moment zu frith. Mit ihm wird der Bund
den Umweltschutz in die Hand nehmen und hoffentlich auch eine
straffere Fiihrung bringen, als dies die allzu schiichterne Gesetzge-
bung der Kantone bis anhin fertiggebracht hat. Die Bundeskompe-
tenz eignet sich gerade fiir den Umweltschutz ausgezeichnet, da die
Grenzen der Kantone viel zu eng sind, um der sich ganz allgemein
ausbreitenden Verschmutzung unserer Umwelt Herr zu werden. Zu-
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dem hat der Bund zur Bewiltigung der komplizierten, technischen
Probleme mehr Mittel und Fachleute zur Verfiigung als die Kan-
tone. So ist denn auch der Auftrag des neuen Verfassungsartikels
sehr weit und generell gefasst:

«Der Bund erlisst Vorschriften iiber den Schutz des Menschen und
seine natiirliche Umwelt gegen schiadliche oder liastige Einwirkun-
gen. Er bekimpft insbesondere die Luftverunreinigung und den
Larm.»

Man will mit diesem Verfassungsartikel nicht nur den Menschen
gegen das schiitzen, was heute die Technik an schédlichen oder
listigen Einwirkungen hervorbringt, sondern auch gegen das, mit
was uns die Technik in Zukunft noch alles in dieser Richtung be-
scheren wird. Im Mittelpunkt des neuen Verfassungsartikels steht
der Mensch. Er ist primidr das Schutzobjekt. Er soll gegen schad-
liche und listige Einwirkungen kiinstlicher Art im wahrsten Sinne
des Wortes geschiitzt werden. Ueber dem Menschen, aber auch
wegen des Menschen, ist das weitere Schutzobjekt die natiirliche
Umwelt des Menschen. Es gehort gemeinhin alles dazu, was wir un-
ter dem Begriff Natur verstehen, also kurz gesagt: Luft, Wasser,
Boden, Tier- und Pflanzenwelt. Die Formulierung des Verfassungs-
textes geht sehr weit, indem nicht nur «schiddliche» Einwirkungen,
sondern auch «listige» Einwirkungen kiinftig unter das Verbot der
kommenden Gesetzgebung fallen sollen. Um es drastisch in den
Worten von Prof. Oftinger zu sagen:

«Wir wollen nicht bloss durch die Luftverschmutzung nicht
krank werden, sondern wir wollen gute Luft und nicht Gestank ein-
atmen.»

Man will also jede solche Beeintrichtigung des Menschen in sei-
ner Leistungsfihigkeit und Lebensfreude, im Naturgenuss, im Ge-
fithl der Ungestortheit des Privatlebens ausschliessen. Dies in der
vollendet richtigen Ueberzeugung, dass jede solche Beeintrichti-
gung schliesslich nichts anderes ist als ein Angriff auf die Person-
lichkeit und damit auf die Freiheit jedes Menschen. Im Grundge-
halt wie in seiner knappen Form kommt der neue Verfassungsarti-
kel der Deklaration eines Grundrechts des Menschen auf Ruhe,
reine Luft, gesundes Wasser, kurz auf seine natiirliche Umwelt
gleich. Es wird damit der Markstein gesetzt, der den Beginn einer
neuen Epoche im Verhiltnis zwischen der Technik und dem Men-
schen markieren soll.

Mit der Annahme des neuen Verfassungsartikels durch das
Schweizervolk ist einem wirksamen Umweltschutz in der Schweiz
griines Licht gegeben. Allerdings wird auch hier der Weg von der
Erkenntnis bis zur Verwirklichung der Idee nicht kurz sein. Es wird
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¢ich nimlich bald einmal zeigen, dass der Umweltschutz eine sehr
kostspielige Angelegenheit ist und schliesslich jeden von uns irgend-
wie trifft. Der Umweltschutz wird so viel kosten, dass sich ihn die
Allgemeinheit gar nicht leisten kann, wenn nicht vom Grundprinzip
ausgegangen wird, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, auch
fiir die Kosten aufzukommen hat, die seinen «Verschmutzungsan-
teil» wieder aus der Welt schafft. Da wird dann nicht nur die Wirt-
schaft und Industrie an die Kasse geboten werden miissen, sondern
jeder Einzelne von uns, der beispielsweise ein Auto fihrt und damit
die Luft mit Auspuffgasen verstinkt, oder der sein Haus mit einer
Oelheizung feuert und iibermissig Schwefeldioxyd «produziert».
Dass der Bund offensichtlich gewillt ist, mit der folgenden Gesetz-
gebung vorwirts zu machen, zeigt das neue Gewdsserschutzgesetz,
das gegenwirtig von den Eidgendssischen Riten beraten wird und
das frithere Gesetz aus dem Jahre 1955 ablosen soll. Es muss als
sicher angenommen werden, dass in kurzer Reihenfolge ihnliche
Spezialgesetze gegen die Luftverschmutzung, den Baulirm, den
Wohnungslirm usw. dem Parlament vorgelegt werden. Ein neu
zu schaffendes Amt fiir Umweltschutz wird hier die notwendige
Koordination und Beschleunigung der Gesetzgebung zu iiberwachen
haben. Jedenfalls ist der Wille bei unseren Bundesbehérden vorhan-
den, mit der Durchfiihrung des Umweltschutzes Ernst zu machen.
Das Schweizervolk wird dem Bundesrat und seinen Behorden heute
und noch vielmehr morgen Dank wissen, wenn sie dem Umwelt-
schutz als einem der grossten Zeitprobleme erste Prioritiat einrau-
men. Dr. Heinz Bratschi, Bern

Vermogensbildung in Arbeitnehmerhand !

Im Jahreshericht der Genossenschaftlichen Zentralbank ist von
der Vermdgensbildung in Arbeitnehmerhand die Rede. Diese Frage
beschiftigt uns nicht nur deshalb, weil wir grundsitzlich an allen
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stréomungen unserer Zeit
Anteil nehmen, sondern weil wir bei der Vorbereitung und Durch-
fiihrung verschiedener Projekte auf diesem Gebiet mit einigen Ar-
beitnehmerorganisationen eng zusammenarbeiten. Dabei konnen wir

1 Dr. Eduard Leemann, Mitglied der Hauptdirektion der Genossenschaftlichen Zen-

tralbank AG, hielt dieses Referat anlésslich der Generalversammlung der GZB am
19. Marz 1971.

146



	Der neue Verfassungsartikel über den Umweltschutz

